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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Erich Ettlin (cvp, OW) störte sich im Dezember 2019 daran, dass Rückzahlungen der
Verrechnungssteuer heute jeweils derjenigen von zwei «verbundenen, vom gleichen
Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften» zurückbezahlt werden, welche einen
geldwerten Vorteil erhalten hatte. Erbringt etwa eine Gesellschaft ihrer
Schwestergesellschaft eine Leistung zu einem Preis, der unter dem Marktpreis liegt,
korrigiert die ESTV diesen Preis nach oben. Auf den Betrag dieser Korrektur muss in der
Folge ebenfalls Verrechnungssteuer bezahlt werden. Heute erhält diejenige
Gesellschaft die Rückerstattung der Verrechnungssteuer, welche durch die Leistung
begünstigt wurde – in diesem Beispiel also die Gesellschaft, welche zuvor einen zu
geringen Preis erhalten hatte. Dieses Vorgehen folgt dem sogenannten Prinzip der
Direktbegünstigungstheorie. In der internationalen Praxis, genauso wie im DBG, werde
hingegen die sogenannte Dreieckstheorie angewendet, kritisierte Ettlin. Bei dieser wird
die «Leistung dem Aktionär zugerechnet», somit könnte auch die andere Gesellschaft
die Rückerstattung geltend machen. Die heutige Schweizer Praxis im
Verrechnungssteuergesetz führe nun dazu, dass der Schweizer Investitionsstandort
international weniger attraktiv sei. Entsprechend verlangte der Motionär zukünftig eine
«ausnahmslose» Anwendung der Dreieckstheorie. 
Der Bundesrat lehnte einen solchen Systemwechsel insbesondere aufgrund von
erwarteten Einnahmeausfällen in unbekannter Höhe ab. So bleibe dank der aktuellen
Praxis ein Teil der Verrechnungssteuer auch bei Leistungen «an eine ausländische
Schwestergesellschaft» in der Schweiz. Zudem erhöhe die aktuelle Regelung den Anreiz,
«konzerninterne Preise zu Marktkonditionen festzusetzen», zumal eine Gesellschaft bei
Korrektur der Preise durch die ESTV nicht die gesamte Verrechnungssteuer
zurückerhält. Damit könnten Steuervermeidungspraktiken gedämpft werden – eine
Änderung würde somit zusätzliche Mindereinnahmen bei den direkten Steuern mit sich
bringen. In der Sommersession 2020 folgte der Ständerat stillschweigend einem
Ordnungsntrag Wicki (fdp, NW): Aufgrund der Komplexität des Themas wird die Motion
folglich in der Kommission vorberaten. 1
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In der Wintersession 2021 behandelte der Ständerat die Motion Ettlin (mitte, OW) für
eine Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte
Unternehmen bei zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten
Gesellschaften». Die WAK-SR hatte den Vorstoss im November 2021 knapp mit 4 zu 4
Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid von Präsident Pirmin Bischof (mitte,
SO) zur Annahme empfohlen. Die Vorlage müsse aber so umgesetzt werden, dass kein
«Dividend Stripping» – eine Praxis zur Umgehung der Verrechnungssteuer – möglich
sei, forderte die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG)
anerkannte hingegen die Problematik nicht und erachtete die Motion lediglich als
weiteren Vorteil für die Unternehmen, als Gefahr einer Steuerumgehung sowie als
Möglichkeit für beträchtliche Steuerausfälle. In der Ständeratsdebatte in der
Wintersession erachtete auch Finanzminister Maurer die aktuelle Lösung als besser
«für die Schweiz und ihre Steuereinnahmen» und sprach sich im Namen des
Bundesrates gegen die Änderung aus. Mit 23 zu 17 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) nahm
der Ständerat die Motion dennoch an. 2
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Im Mai 2022 setzte sich die WAK-NR mit der Motion Ettlin (mitte, OW) für eine
Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte Unternehmen bei
zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften»
auseinander. Die Kommissionsmehrheit erachtete die Umsetzung der Motion als
«regelrechten Blindflug» und fürchtete insbesondere das sogenannte Dividend
Stripping, bei dem eine Aktie kurz vor der Dividendenzahlung verkauft und kurz darauf
wieder zurückgekauft wird, um auf diese Weise Steuern zu hinterziehen. Folglich
beantragte die Mehrheit der WAK die Motion zur Ablehnung und reichte stattdessen ein
gleichlautendes Kommissionspostulat ein, das eine «Auslegeordnung zur
schweizerischen Besteuerungspraxis» in diesem Bereich sowie zu ihren Problemen und
zu möglichen Lösungen aufzeigen soll. Eine Minderheit Walti (fdp, ZH) wollte die Motion
weiterverfolgen, bei ihrer Umsetzung aber ausdrücklich Massnahmen gegen Dividend
Stripping einbauen. In der Herbstsession 2022 lehnte der Nationalrat die Motion mit
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105 zu 77 Stimmen ab, sprach sich aber stillschweigend für Annahme des
Kommissionspostulats, das gleichzeitig behandelt wurde, aus. Einzig die Mitglieder der
SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion stimmten der Motion zu. Diese ist somit erledigt. 3

1) AB SR, 2020, S. 376
2) AB SR, 2021, S. 1344; Bericht WAK-SR vom 18.11.21
3) AB NR, 2022, S. 1602 ff.; Bericht WAK-NR vom 5.5.22
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